
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lehrinstitut für Design  
Ringstraße 155 
 
D-33378 Rheda-Wiedenbrück 

Ausbildungsvertrag zur Vorbereitung zur Aufnahme an Fachhochschulen und Kunsta- 
kademien für die Studiengänge Grafik-Design, Architektur/Innenarchitektur, Foto- 
und Produkt-Design sowie Mode-Design 
 
zwischen 
 
dem Lehrinstitut für Design, Ringstraße 155, Rheda-Wiedenbrück 
 
 
und 
 
 
Name                                                             Vorname 
 
 
 
 
geboren am / Geb. –Ort 
 
 
 
Straße                                                            PLZ / Wohnort 
 
 
 
Telefon 
 
 
 
wird dieser Vertrag zur Ausbildung gemäß der nachfolgenden Regelung geschlossen: 
 
                                                                   
                                                                   §1 
 
                                                      Ausbildungsdauer 
 
Das Lehrinstitut und der/die Studierende vereinbaren eine verbindliche Ausbildungszeit  
von 11 Monaten für den  
 
Ausbildungsbereich  

Das Ausbildungsverhältnis beginnt am  

Und endet am 

Während der Dauer der Ausbildung ist eine Kündigung des Ausbildungsvertrages nur 
aus wichtigem Grund im Hinblick auf die Qualität und Ausgestaltung der angebotenen  
Ausbildung zulässig. 
 
Eine auch längere, krankheitsbedingte Abwesenheit des/der Studierenden berechtigt  
nicht zur Beendigung des Lehrvertrages 
. 

für das studien- 

vorbereitende  

Praktikum am  

LEHRINSTITUT 

FÜR DESIGN, 

Ringstraße 155, 

33378 Rheda- 

Wiedenbrück 
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